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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des A, in B, vertreten durch Kopp - 

Wittek Rechtsanwälte GmbH, 5020 Salzburg, Moosstraße 58c, vom 16. September 2009 ge-

gen den Bescheid des Finanzamtes Salzburg-Stadt vom 7. September 2009 betreffend Gebüh-

ren und Auslagenersätze im Vollstreckungsverfahren gem. § 26 Abgabenexekutionsordnung 

(AbgEO) entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Der angefochtene Bescheid bleibt unverändert. 

Entscheidungsgründe 

Mit Bescheid des Finanzamtes Salzburg-Stadt vom 7. September 2009 wurden dem Beru-

fungswerber (Bw) A gem. § 26 AbgEO Kosten des Vollstreckungsverfahrens aufgrund der 

Amtshandlung vom 7. September 2009 in Höhe von  

€ 2.568,67 (Pfändungsgebühr € 2.565,07 + Auslagenersätze € 3,60) vorgeschrieben. 

Gegen diesen Bescheid erhob der Bw durch seine ausgewiesene Vertreterin mit Schriftsatz 

vom 16. September 2009 das Rechtsmittel der Berufung. 

In der Begründung wurde ausgeführt, dass die Vorschreibung einer Gebühr und eines Ausla-

genersatzes für Kosten des Vollstreckungsverfahrens zu Unrecht erfolgte, da derzeit keine 

fälligen und vollstreckbaren Forderungen bestünden. Gegen diverse Bescheide wurde Beru-

fung bzw. Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof erhoben. Es habe auch keine Vollstre-

ckungsverhandlung stattgefunden. 
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Diese Berufung wurde seitens des Finanzamtes Salzburg-Stadt vom 19. Oktober 2009 als un-

begründet abgewiesen. 

In der Begründung wurde unter Hinweis auf § 26 AbgEO die Berechnung der Pfändungsge-

bühr bzw. der Auslagenersätze dargestellt. 

Weiters wurde darauf hingewiesen, dass die Grundlage für die Pfändungsmaßnahme ein voll-

streckbarer Rückstandsausweis vom 9. Juli 2009 über € 256.506,94 war und die Abgabenfor-

derungen rechtskräftig festgesetzt wurden. 

Einer Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof komme keine einbringungshemmende Wir-

kung zu. Zudem wurde ein Antrag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung mit Be-

schluss vom 2. Oktober 2009 abgewiesen (Zl. AW 2009/15/0037). 

Eine Vollstreckungsverhandlung sei in den dem gegenständlichen Verfahren zugrunde liegen-

den Gesetzen (AbgEO und BAO) nicht vorgesehen. 

Daraufhin stellte der Bw durch seine Vertreterin mit Schriftsatz vom 6. November 2009 gem.  

§ 276 Abs. 2 BAO Vorlageantrag. 

Eine weitere Begründung enthielt dieser Antrag nicht. 

Gleichzeitig wurde eine mündliche Verhandlung vor dem gesamten Berufungssenat beantragt, 

wobei diese Anträge mit Schriftsatz (Telefax) vom 6.5. 2012 wiederum zurückgezogen wur-

den. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

 Gemäß § 26 Abs. 1 lit. a AbgEO hat der Abgabenschuldner für Amtshandlungen des Vollstre-

ckungsverfahrens nachstehende Gebühren zu entrichten: 

a) die Pfändungsgebühr anlässlich einer Pfändung im Ausmaß von 1 % vom einzubringenden 

Abgabenbetrag; wird jedoch an Stelle einer Pfändung lediglich Bargeld abgenommen, dann 

nur 1 % vom abgenommen Geldbetrag. 

Gem. § 26 Abs. 3 erster Satz AbgEO hat der Abgabenschuldner außer den gemäß Abs. 1 zu 

entrichtenden Gebühren auch die durch die Vollstreckungsmaßnahmen verursachten Baraus-

lagen zu ersetzen. 

Die Höhe der Gebühren und Auslagenersätze blieb unbestritten. 

Dem gegenständlichen Bescheid liegt der Rückstandsausweis vom 9. Juli 2009 sowie der 

Pfändungsbescheid vom 7. September 2009 gegenüber der Pensionsversicherungsanstalt zu-

grunde. 

Wie ebenfalls schon vom Finanzamt ausgeführt wurde kommt einer Beschwerde an den Ver-

fassungs-oder Verwaltungsgerichtshof keine aufschiebende Wirkung zu. Zudem hat der Ver-

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1000300&ida=AbgEO&gueltig=APPDAT&hz_id=1000300&dz_VonParagraf=26&dz_VonAbsatz=1&dz_VonLitera=a
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1000300&ida=AbgEO&gueltig=APPDAT&hz_id=1000300&dz_VonParagraf=26&dz_VonAbsatz=3
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waltungsgerichtshof mit Beschluss vom 2. Oktober 2009 der Beschwerde des Bw keine auf-

schiebende Wirkung zu erkannt. 

Eine Vollstreckungsverhandlung ist in den bezughabenden Gesetzen nicht vorgesehen. 

Ebenso kommt nicht näher bezeichneten Berufungen gegen diverse Bescheide keine die Voll-

streckung hemmende oder aufschiebende Wirkung zu (siehe § 254 BAO). 

Bei einer Pfändungsgebühr handelt es sich um eine reine Amtshandlungsgebühr, welche auf-

grund der erfolgten Pfändung einer Geldforderung vom 7. September 2009 zu Recht (samt 

der Auslagenersätze) vorgeschrieben wurde. 

Auf die Entscheidung des UFS-Salzburg über die Berufung gegen den zugrundeliegenden 

Pfändungsbescheid, zu RV /0867-S/09, wird verwiesen. 

Der Berufung kommt daher keine Berechtigung zu, sodass spruchgemäß zu entscheiden war. 

Salzburg, am 15. Mai 2012 


